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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1976 Ausgegeben am 12. Jänner 1976 2. Stück 

B~ Verordnung: Hödmtarif für das RauclUangkehrergewerbe in Wien {Kehrtarif 1975). 

3. 

Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 17. Dezember 1975 betreffend 
den Höchsttarif für das Rauchfangkehrer-

gewerbe in Wien (Kehrtarif 1975) 

Auf Grund des § 177 Abs. 1 der Gewerbe
ordnung 1973, BGB!. Nr. 50/1974, wird ver
ordnet: 

§ 1. (!) Für Kehrarbeiten dürfen in Wien 
bei Einredinung der Umsatzsteuer (Umsatz~ 
steuergesetz 1972) höchstens die Preise in Redt-

. ,/ nung gestellt werden, die in dem als Anlage 
angesdi.lossenen und einen Bestandteil dieser 
Verordnung bildenden Tarif enthalten s.ind. Bei 
der Berechnung gilt ein angefangener Meter 
oder Quadratmeter als ganzer1 sobald er die 
Hälfte der Maßeinheit erreicht hat. Jedoch um
faßt ein Kehrgegenstand mindestens eine Maß
einheit. 

§ 2. (1) Für Häuser mit weniger als vier 
benützten Rauchfängen kann außer den tarif
mäßigen Kehrkosten eine Grundgebühr von 
15·50 S verrechnet werden. 

(2) Bei einzelstehenden Häusern und Häuser
gruppen bis zu !insgesamt 20 benützten Raudi
fängen) die vom nächstgelegenen Kehrgegenstand 
über 500 m entfernt sind, kann die Wegzeit 
(nach Arbejtsstunden) zusätzlidi verrechnet wer
den. Das Entgelt ist verhältnismäßig auf die 
Kehrgegenstände aufzuteilen. 

(3) Für Kehrungen 'in gewerblichen Betrieben, 
die wegen der besonderen Art des Betriebes 
nicht gleichzeitig bei der regelmäßigen Kehrung 
im Hause vorgenommen werden können~ oder 
für Kehrungen, welche die Zahl der in der 
Wiener Kehrverordnung vorgeschriebenen oder 
auf ihrer Grundlage behördlich angeordneten 
Kehrungen überschreiten und auf besondere 
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Bestellung vorgenommen werden, gebührt für 
jede hiebei notwendigerv;reise verwendete Hilfs
kraft (Gesellen, Gehilfen) ein Gesamtzuschlag im 
Ausmaße der Entlohnung für eine Oberstunde. 

S 3. Zusdtläge zu den Preisansätzen sind über
dies in folgenden Fällen zulässig: 

1. Ein Zuschlag von 50 v. H. ist zulässig für 
Kehrungen von Rauchfängen mit einem lichten 
Querschnitt von über 3000 cm~, von Rauch
kanälen und von Rauchrohren, wenn an die 
angeführten Kehrgegenstände Feuerungen von 
Dampfkesseln oder gleichartige größere Feuerun~ 
gen (§ 1 Abschnitt IV) oder Feuerungen von 
Zentralheizungen angeschlossen sind. 

2. Ein Zuschlag von 50 v. H. •ist zulässig, 
wenn Arbeiten von Montag bis Freitag in der 
Zeit zwJsdien 15 und 18 Uhr geleistet werden, 

3. Bin Zuschlag von 100 v. H. ist zulässig~ 
wenn Arbeiten an Samstagen von 6 bis 18 Uhr, 
an Sonn~ oder gesetzlichen Feiertagen oder an 
anderen Tagen .in der Zeit zwisdlen 18 Uhr und 
6 Uhr des nichsten Tages geleistet werden. 

4. Ein Zuschlag von 200 v. H. ist zulässig, 
wenn Arbeiten an Samstagen, Sonn- oder gesetz
lidi.en Feiertagen nach 18 Uhr geleiStet wer
den. 

§ 4. Die Inhaber, Geschäftsführer und Päch
ter von Rauchfangkehrergewerben sind ver
pflichtet~ ein Berechnungsblatt auszustellen, aus 
den1 die Preise der Kehrungen ~r einzelnen 
Kehrgegenstände des betreffenden Hauses für die 
Berechnungsperiode zu ersehen sind. 

§ 5. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 
1976 in Kraft. Gleichzeitig verliert die Ver
ordnung vom 27. Juni 1974, LGBL f. Wien 
Nr. 29, ihre Wirksamkeit. 

Der Landeshauptmann~ 
Gratz 
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